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Mehrwert fair verteilen 
Gesetzesinitiativen aus Frankreich und Spanien

von Philippe Boyer und Marita Wiggerthale

Nicht nur reden von fairen Preisen – auch entsprechend handeln! Frankreich hat 2018 nach einem 
Beteiligungsprozess der Stakeholder der Landwirtschafts- und Lebensmittelbranche das Gesetz 
ÉGalim verabschiedet und Spanien 2020 eine Konkretisierung zum Lebensmittelliefergesetz. Beide 
Initiativen haben das Ziel, den Mehrwert zwischen den einzelnen Stufen der Wertschöpfungsketten 
fairer und d. h. stärker zugunsten der landwirtschaftlichen Lieferanten zu verschieben. Frankreich 
versucht über eine Neuberechnung der Mindest-Einstandspreise die Margen zu verschieben. In Spa-
nien muss die Ermittlung der Produktionskosten in die Verträge aufgenommen werden. Können 
diese Gesetze den Landwirt:innen in beiden Ländern zu faireren Erzeugerpreisen verhelfen? Und 
welche Schlussfolgerungen können für die Debatte um faire Preise in Deutschland gezogen werden? 
Nachfolgende Beiträge von Philipp Boyer und Marita Wiggerthale gehen diesen Fragen nach. 

Umgekehrte Preisbildung – das Gesetz ÉGalim in Frankreich

von Philippe Boyer

Im Oktober 2018 wurde in Frankreich das »Gesetz für 
das Gleichgewicht in den Agrar-Handelsbeziehungen 
und eine gesunde und nachhaltige Ernährung«, auch 
Gesetz ÉGalim (États Généraux de l’alimentation)1 
genannt, mit dem Ziel verabschiedet, auf die Vertei-
lung der Wertschöpfung in den Lebensmittelketten so 
einzuwirken, dass sich die Vergütung der Landwirte 
verbessert.2 Dieses Vorhaben erfolgt vor dem Hinter-
grund der aktuell schwierigen politischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen, denen sich die Landwirt-
schaft ausgesetzt sieht: Deregulation der Agrarmärkte, 
fragwürdige Anwendung verstärkter Wettbewerbs-
regeln auf den Agrarsektor, Preisvolatilität und Kon-
zentration des Lebensmitteleinzelhandels.3

Der landwirtschaftliche Teil des ÉGalim-Gesetzes 
hat drei Hauptkomponenten: 

 ■ Verbesserung der Verhandlungsposition der 
Landwirtschaft gegenüber der abnehmenden Hand 
durch Ausbau bestehender Maßnahmen in den 

Vertragswerken, die jetzt schon zugunsten der 
Landwirte wirken sollen;

 ■ Änderung der Stellschrauben, die in die Margen-
bildung der Händler eingreifen;

 ■ verstärkte Kontrolle der Konzentrationsentwick-
lung im Lebensmitteleinzelhandel. 

Das ÉGalim-Gesetz reiht sich ein in eine ganze Rei-
he handelsbezogener Regelungen.4 Teilweise haben 
diese gegenteilige Wirkungen erzielt. Kann daher das 
ÉGalim-Gesetz das Ziel nun erreichen, das der Prä-
sident der Republik zum Auftakt des Konsultations-
prozesses »États Généraux de l‘alimentation« geäußert 
hat: »Den Landwirten zu ermöglichen, von dem fairen 
Preis zu leben, den sie erhalten …«?5

Ambivalenzen in der Regulierung 

Seit Jahren stehen die Marktmacht der großen Einzel-
handelsketten und ihre Auswirkungen auf die Agrar-

( Schwerpunkt »Preis Werte Lebensmittel«
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preise im Mittelpunkt der Debatten um die Verteilung 
des Mehrwerts entlang der Wertschöpfungsketten. 
Dies bildete auch den Ausgangspunkt des Konsulta-
tionsprozesses.6 Diese Marktmacht zu begrenzen, dar-
auf zielten bereits zahlreiche nationale Regelungen ab, 
die teilweise widersprüchliche bis kontraproduktive 
Wirkungen zeigen. Um eine stete Erhöhung der Ver-
braucherpreise entgegenzuwirken, versuchte die Poli-
tik zunächst die größeren Handelsketten zu stärken. 
Dazu verbot sie 1960 die Diskriminierung von Ver-
kaufsstellen größerer Handelsketten durch Lieferan-
ten. Doch bald darauf kehrte sich diese Politik um und 
es wurden Vorschriften zur städtebaulichen Planung 
erlassen, die ab einer bestimmten Verkaufsfläche den 
Bau eines Supermarktes genehmigungspflichtig mach-
ten. So sollte der traditionelle Einzelhandel im Stadtge-
biet erhalten bleiben. 1996 wurde ein Gesetz erlassen, 
das sich insbesondere gegen Supermärkte in Innen-
städten richtete, da diese »Marktnische« inzwischen 
von den deutschen Discountern besetzt worden war.7

Diese zahlreichen Beschränkungen der Ansiedlung 
neuer Geschäfte haben jedoch die Erosion des traditionel-
len Einzelhandels nicht verhindert. Sie haben vielmehr 
zu einer weiteren Konzentration des Sektors beigetra-
gen, da sie mit ihren Eintrittsbarrieren die bereits beste-
henden Unternehmen vor der Etablierung neuer Be-
treiber schützten, ohne zugleich deren Wachstum (z. B. 
durch Fusionen, Übernahme von Unternehmen und 
Filialen sowie durch Flächenwachstum) zu verhindern.8

Inzwischen wird davon ausgegangen, dass diese 
Maßnahmen lediglich die Oligopolmacht der Einzel-
handelsketten gegenüber ihren kleinen atomisierten 
Lieferanten (Landwirte, kleine und mittlere Agrar- und 
Lebensmittelunternehmen) sowie die bilaterale Oligo-
polmacht, die der Handel mit seinen größten Lieferan-
ten (große nationale oder multinationale Verarbeiter) 
teilt, auf Kosten der Verbraucher gestärkt haben.9

Im Jahr 2008 wurde mit dem »Gesetz zur Moder-
nisierung der Wirtschaft« (Loi de modernisation de 
l‘économie – LME)10, neben anderen »wettbewerbs-
fördernden« Maßnahmen, die das Wachstum steigern 
und die Kaufkraft der Verbraucher erhalten sollen, die 
Schwelle angehoben, ab welcher die Verkaufsfläche 
neuer Geschäfte11 behördlich genehmigungspflichtig 
wird, sowie die freie Aushandlung von Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen (Conditions générales de ven-
te – CGV) eingeführt. Dies wiederum gab dem Han-
delsunternehmen die Möglichkeit, von seinem Liefe-
ranten für ein bestimmtes Produkt einen niedrigeren 
Einstandspreis zu fordern, als andere Handelsunter-
nehmen unter vergleichbaren Bedingungen bieten. 
Dadurch erhöht sich die Möglichkeit für Handelsun-
ternehmen, Preissenkungen bei Lieferanten durchzu-
setzen, die zu zersplittert sind, um der Macht der kon-
zentrierten Einkaufsgruppen etwas entgegenzusetzen.

Dieser Vorteil, der den Handelsketten gewährt 
wurde, wird noch verstärkt durch zwei weitere Ge-
setze, die die Handelsketten begünstigen. Diese ha-
ben in der gleichen wettbewerbsfördernden und die 
Verbraucherpreise stabilisierenden Absicht12 kurz vor 
Verabschiedung des LME die zu berechnende Schwelle 
des Einkaufspreises (SRP), unterhalb derer der Weiter-
verkauf verboten ist, gesenkt.13 Bis dahin wurde dieser 
SRP-Einstandspreis berechnet, ohne die Rabatte (auch 
Boni oder Preisnachlässe, franz.: »marge arrières«14) 
zu berücksichtigen, die das Handelsunternehmen von 
seinem Lieferanten erhält, damit die Listung vorge-
nommen werden kann. Diese Definition des SRP sollte 
kleine Unternehmen vor den potenziell räuberischen 
Praktiken großer Einzelhändler schützen. Aufgrund 
der Nichtverhandelbarkeit der Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen (CGV) fungierte dieser SRP dann 
wie ein Mindestverkaufspreis, der von allen Handels-
unternehmen desselben Produkts angewandt wurde. 
Dies wiederum schränkte den Wettbewerb ein, för-
derte die Inflation und die Entwicklung von Rabatten/
Preisnachlässen, die der Lieferant zu geben hatte.15 Da 
Lieferanten daraufhin die Preise erhöhten, um ihre Ge-
winne aufrechterhalten zu können, trug auch dies zur 
Inflation bei.16 Die nun erfolgte Senkung des SRP nach 
(und nicht mehr vor) Abzug der vom Lieferanten zu 
gebenden Preisnachlässe ermöglicht dem Handel, über 
die Verkaufspreise zu konkurrieren, insbesondere seit-
dem das LME-Gesetz ihnen die Möglichkeit einräum-
te, mit den Lieferanten Einkaufspreise auszuhandeln.

Die landwirtschaftlichen Organisationen kritisier-
ten diese Bestimmungen. Sie würden nur zu einer 
Wiederbelebung des Wettbewerbs auf der Ebene der 
großen Einzelhandelsketten führen und weniger zu 
einer Verringerung der Gewinnspannen von Handel 
und Industrie und darüber einen verstärkten Druck 
auf die Agrarpreise ausüben. 

Regulierung über Vertragsbildung

Im Jahr 2010 wurde das »Gesetz zur Modernisierung 
der Landwirtschaft und der Fischerei« (LMAP)17 als 
Antwort auf die Einwände der Agrarbranche gegen 
das LME-Gesetz von 2008 verabschiedet. Haupt-
merkmal des neuen Gesetzes war die Möglichkeit, 
Verträge für die Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte an die erste Verarbeitungsstufe (z. B. Mol-
kerei, Schlachtunternehmen, Mühlen) obligatorisch 
zu machen (contractualisation). Zusammen mit an-
deren Bestimmungen des LMAP zielt diese Möglich-
keit der Vertragsbildung darauf ab, die Bündelung 
des landwirtschaftlichen Angebots durch Erzeugerge-
meinschaften etc. zu stärken und auf diese Weise die 
Stellung der landwirtschaftlichen Produzenten gegen-
über den nachgelagerten Unternehmen zu verbessern; 
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dies auch angesichts der zunehmenden Preisvolatilität 
und angesichts der rückläufigen staatlichen Markt-
interventionen im Rahmen der GAP.

Tatsächlich aber haben diese Verträge keinen sig-
nifikanten Einfluss auf die Entwicklung des Preisni-
veaus der betreffenden landwirtschaftlichen Produk-
te gezeigt. Insbesondere im Fleischsektor bleibt der 
Marktpreis die Hauptvariable in den Preisformeln, 
die in diesen Verträgen enthalten sind.18 Auch im 
Milchsektor werden in den Verträgen lediglich die 
Methoden zur Berechnung des Milchpreises forma-
lisiert und dies auf der Grundlage der Marktpreise 
für Milchprodukte. Die Landwirte bedauern, dass die 
Verträge keine Verfahren zur Aufteilung der Marge 
und des Wertes vorsehen, und sehen sich, trotz dieser 
Verträge, oft in einer unterlegenen Position und Ab-
hängigkeit von den Unternehmen. Diese Defizite des 
LMAP waren auch Gegenstand der Debatten über das 
ÉGalim-Gesetz19, das 2018 daraus hervorging. Künftig 
sollten das Gesetz flankierende Maßnahmen den Ein-
fluss der Vertragsbildung auf die Agrarpreisbildung 
verbessern. 

»Umkehrung der Preisbildung« (ÉGalim-Gesetz)

Preisbildung auf Basis landwirtschaftlicher 
Produktionskosten
Die Hauptforderung, die von den landwirtschaftlichen 
Organisationen während der Generalversammlung 
zum Thema Ernährung gestellt wurde, war, Erzeuger-
preise zu erhalten, die die Produktionskosten besser 
abdeckten, und zwar durch Vertragsklauseln, die sich 
auf Indikatoren für diese Kosten beziehen. Anstatt die 
Erzeugerpreise aus den nachgelagerten Preisen abzu-
leiten, sollte das neue Gesetz helfen, die »Preisbildung 
umzukehren«. 

Das ÉGalim-Gesetz setzt diese Forderung um, in-
dem es vorsieht, dass Verträge für die Erstvermark-
tung landwirtschaftlicher Produkte, die im LMAP 
vorgesehen sind, künftig auf der Grundlage eines 
Vertragsvorschlags der kollektiv organisierten Erzeu-
ger ausgehandelt werden sollen. In diesen Verträgen 
sollen Indikatoren für die durchschnittlichen Produk-
tionskosten genannt und die Art und Weise definiert 
werden, wie diese Indikatoren im Verkaufspreis be-
rücksichtigt werden. 

Um zu vermeiden, dass die »Umkehrung der Preis-
bildung« zu marktfernen Preisvorschlägen führt, 
sieht das Gesetz jedoch auch vor, dass Indikatoren 
berücksichtigt werden müssen, die sich auf »die auf 
dem Markt oder den Märkten (…) festgestellten Prei-
se für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebens-
mittel und die Entwicklung dieser Preise« beziehen 
(unter anderem durch amtliche Statistiken, Daten der 
Marktpreisbeobachtung etc.). Allerdings schreibt es 

keine Berechnungsmethode für die Indikatoren vor, 
geschweige denn einen Wert oder ein Preisniveau, 
das berücksichtigt werden müsste, da dies gegen den 
Rechtsgrundsatz der Vertragsfreiheit verstoßen würde. 

Damit die nachgelagerten Marktteilnehmer ihrer-
seits besser über die Weitergabe ihrer Kosten, die sich 
aus der Berücksichtigung der Kosten ihrer Lieferanten 
ergeben, verhandeln können, wurde mit dem ÉGalim-
Gesetz und den ergänzenden Verordnungen, ein Me-
chanismus der »Kaskaden-Indikatoren« eingeführt: 
Jeder Vertrag, welcher zwischen zwei Gliedern der 
Wertschöpfungskette abgeschlossen wird, muss die 
Indikatoren berücksichtigen, die in dem Vertrag der 
vorhergehenden Stufe verankert wurden. 

Anhebung der Einstandspreise und erhoffter  
Trickle-down-Effekt
Eine weitere wichtige Bestimmung des ÉGalim-Geset-
zes betrifft den SRP, die Berechnung des Einstands-
preises. Versuchsweise und vorläufig wird dieser um 
zehn Prozent im Vergleich zu seiner bisherigen Be-
rechnungsmethode mit dem Ziel erhöht, zu einem 
neuen Ausgleich der Preismargen in den Supermärk-
ten zu gelangen. Über die Anhebung des SRP werden 
nun die Margen der Händler bei Markenware der Er-
nährungsindustrie, bei denen sie für gewöhnlich eine 
geringe Verhandlungsmacht haben und folglich nied-
rige Margen akzeptieren, angehoben. Im Gegenzug, so 
die Zielsetzung, können die Händler dann eine höhe-
re Bereitschaft zeigen, ihre Margen bei frischen oder 
leicht verarbeiteten Lebensmitteln mit hohem Agrar-
anteil so zu senken, dass ihren Lieferanten höhere 
Preise gewährt werden können. Darüber hinaus wird 
erwartet, dass die Erhöhung des Preises für verarbeite-
te Markenprodukte eine Verlagerung des Verbrauchs 
auf Produkte bewirkt, die nicht von der Erhöhung des 
SRP betroffen sind, insbesondere solche mit einem ho-
hen Anteil landwirtschaftlicher Rohstoffe. Dies würde 
zu einer Verbesserung des Umsatzes der Lieferanten 
dieser Produkte führen, die dann den Landwirten hö-
here Preise gewähren könnten. 

Erwartet wird, dass dieser Transfer auf den nach-
gelagerten Bereich eine Art Trickle-down-Effekt aus-
löst, d. h. den erhöhten Mehrwert via Angleichung der 
Margen und Kaufverlagerung in Richtung vorgelager-
ten Bereichen »rieseln« lässt und sich so die Erzeu-
gerpreise und damit die Einkommen der Landwirte 
verbessern. 

Einschränkung der Marktmacht des Handels 
im Agrarbereich?
Da das ÉGalim-Gesetz nicht dazu geeignet ist, die 
Struktur des Lebensmittelmarkts (Oligopol und bi-
laterales Oligopol), welche die Basis der Marktmacht 
der großen Handelsketten bildet, zu verändern, be-
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schränkt sich das Gesetz darauf, der Wettbewerbs-
behörde mehr Spielraum für die Kontrolle der Zu-
sammenschlüsse der Einkaufsgemeinschaften oder 
der großen Handelsketten einzuräumen. Werden 
wettbewerbswidrige Wirkungen auf den nachgela-
gerten Markt, d. h. auf andere Handelsunternehmen 
und letztlich auf den Verbraucher erwartet, kann die 
Überwachungsbehörde die Vertragsparteien anwei-
sen, zum vorherigen Zustand zurückzukehren oder 
die Vereinbarung zu ändern. Dies kann sie auch dann 
tun, wenn die Einkaufsvereinbarung auf dem vorgela-
gerten Markt »die Gefahr einer Schwächung der An-
bieter birgt und ihre Investitions- und Innovations-
fähigkeit eingeschränkt«.20 

Die französische Wettbewerbsbehörde (in Deutsch-
land entsprechend dem Bundeskartellamt) hat die 
Handelsunternehmen daraufhin aufgefordert, weni-
ger stark verarbeitete Lebensmittel (also solche, deren 
Wert eng verbunden ist mit dem Wert ihres land-
wirtschaftlichen Rohprodukts) aus den üblichen Ein-
kaufsvereinbarungen auszuschließen. Ziel war es, zu 
verhindern, dass diese Vereinbarungen zu Preissen-
kungen führen, die diesen schwachen Sektor (Land-
wirtschaft, kleine Verarbeitungsunternehmen) noch 
weiter schwächen. Die Handelsunternehmen haben 
sich verpflichtet, dieser Aufforderung der Behörde 
nachzukommen, und die Behörde überwacht ihrer-
seits die Einhaltung der Verpflichtung. 

Für Landwirte geht die Rechnung (noch) nicht auf

Eine Studie über die Auswirkungen der Erhöhung der 
SRP21 für bestimmte Produkte zeigt eine Umsatzstei-
gerung bei den Supermärkten an. Eine Analyse der 
möglichen Rückwirkungen auf die Erzeugerpreise 
und die landwirtschaftlichen Einkommen steht je-
doch noch aus.22 Es ist jedoch ziemlich unsicher, ob 
die Erhöhung des SRP einen signifikant positiven 
Effekt auf die Erzeugerpreise und die landwirtschaft-
lichen Einkommen haben wird. Es gibt keine Garantie 
dafür, dass die Umsatzsteigerungen der Supermärkte 
über höhere Einkaufspreise für die Verarbeitungsun-
ternehmen oder Großhändler weitergereicht werden 
an die landwirtschaftlichen Produzenten. Das Gesetz 
sieht keine Anreiz- oder Zwangsmaßnahmen zuguns-
ten dieses sehr hypothetischen Trickle-down-Effekts 
vor. Diesem Effekt wirken laut französischer Wett-
bewerbsbehörde zugleich mehrere Mechanismen, 
die der Marktmacht der Verarbeitungsunternehmen 
geschuldet sind, entgegen. Daher können die Befür-
worter einer Anhebung des SPR nur an den »guten 
Willen« der Parteien appellieren und hoffen, die ge-
wünschten Effekte zu erzielen.

Die vom ÉGalim-Gesetz eingeführte und durch die 
jüngste Entwicklung der EU-Marktordnung (GMO)23 

unterstützte stärkere Vertragsbildung ist eine vielver-
sprechendere Maßnahme als die Erhöhung des SPR. 
Das zeigen einige neuere Initiativen von »dreiseitigen 
Verträgen«, die zwischen einer großen Handelskette, 
einem industriellen Verarbeitungsunternehmen und 
den zuliefernden Landwirten geschlossen wurden und 
mit denen sich die Vertragspartner langfristig über 
einen bestimmten Lieferumfang und zu Preisfest-
legungsformeln verpflichteten. Überall dort jedoch, 
wo die Anbieter landwirtschaftlicher Produkte zer-
splittert sind und/oder das Angebot austauschbar 
bzw. wenig differenziert ist und/oder einem starken 
europäischen oder globalen Wettbewerb unterliegt, 
sind die erwartbaren positiven Auswirkungen der 
»umgekehrten Preisbildung« begrenzt. 

Die Agrarmärkte sind künftig wenig geschützt ge-
gen Importe, und ohne Angebotsregulierung (maitrise 
de l’offre)24 sind sie abhängig von Exporten, um ihr 
Gleichgewicht zu halten. Um in diesem Umfeld natio-
nale »Teilmärkte« für den Inlandsverbrauch abzuspal-
ten, Märkte, auf denen sich die Agrarpreise nachhaltig 
auf einem deutlich höheren Niveau bilden würden, 
bedarf es neben Ad-hoc-Verträgen Folgendes:

 ■ eine starke Differenzierung der Produkte, begleitet 
von Informationen über die Besonderheiten ihrer 
landwirtschaftlichen Produktionsmethode, die die 
»Zahlungsbereitschaft« der Verbraucherinnen und 
Verbraucher erhöhen kann; 

 ■ die Rückkehr zu einem gewissen Maß an Kontrolle 
über das Angebot (maitrise de l’offre);

 ■ eine gewisse Korrektur des auf den Agrar- und Le-
bensmittelsektor anwendbaren Wettbewerbsrechts, 
die deutlicher ist als die, die durch die jüngste Ent-
wicklung der Doktrin der Wettbewerbsbehörde 
und der GMO-Verordnung skizziert wurde.

Darüber hinaus würde eine allgemeine Aufwertung 
der Agrarpreise auch ein gewisses Maß an Inflation25 
bedeuten und könnte daher die Kosten der Arbeit er-
höhen, die die europäische und nationale Politik im 
Namen der Wettbewerbsfähigkeit zu kontrollieren 
beabsichtigt.

Fazit und Ausblick

Das ÉGalim-Gesetz ist aus einem staatlich initiierten 
Stakeholder-Prozess mit dem Ziel hervorgegangen, 
die Verteilung der Wertschöpfung entlang der Ketten 
so zu verbessern, dass den Landwirten faire Preise be-
zahlt werden. Die bisherigen Regulierungen der Han-
delsketten und ihrer Einkaufs- und Preisbildungspra-
xis haben zwar eine Art Mindestpreis hervorgebracht, 
nicht jedoch den Strukturwandel des Handels gestoppt 
oder die Marktstellung der landwirtschaftlichen Liefe-
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ranten verbessert. Das ÉGalim-Gesetz verschiebt zwar 
die Verteilung der Margen auf Handelsebene, ob die 
Gewinne jedoch an die Verarbeiter landwirtschaft-
licher Erzeugnisse und über diese gar an die Landwir-
te selbst weitergegeben werden, ist mehr als fraglich. 

Zweifellos fördert jedoch das ÉGalim-Gesetz die 
Vertragsbildung und damit die Bündelung des land-
wirtschaftlichen Angebots. Damit dies wirksamer die 
Marktmacht der landwirtschaftlichen Anbieter ver-
bessert, müsste das Angebot noch stärker differenziert 
und damit weniger austauschbar gemacht werden 
und es müsste zu einer gewissen politisch getragenen 
Kontrolle der Angebotsmenge zurückgekehrt werden 
dürfen.

Kurz vor Redaktionsschluss für diesen Beitrag 
wurde in Frankreich am 19. Oktober 2021 das Gesetz 
ÉGalim 2 (Loi No 2021-1357) veröffentlicht. Das Gesetz 
will die Erzeuger verpflichten, mehrjährige Verträge 
mit ihren Hauptabnehmern wie Schlachthöfe, land-

wirtschaftliche Genossenschaften und Herstellern zu 
schließen. Mit Hilfe dieser Dreijahresverträge sollen 
die Kosten der landwirtschaftlichen Rohstoffe im Rah-
men der Preisverhandlungen zwischen Verarbeitern 
und Einzelhandel nicht mehr zu einer nach unten zu 
drückenden Variablen werden können. Das bedeutet, 
dass die Kosten der landwirtschaftlichen Rohprodukte 
nun in die Preisverhandlungen mit dem Handel direkt 
einfließen müssen. Vereinbart wurde eine automa-
tische Anpassung der Festpreise (nach oben wie nach 
unten) auf Basis verbindlicher Indikatoren für die 
Produktionskosten (vor allem der variablen Kosten 
wie Energie, Verpackung, Transport). Im Gegensatz 
zum Gesetz von 2018 erlaubt ÉGalim 2 die Weitergabe 
der Erhöhungen an die Händler, um so ihre Gewinn-
spannen zu erhalten.

Übersetzung aus dem Französischen:  

Andrea Fink-Keßler

Verkauf unter Produktionskosten in Spanien verboten26

von Marita Wiggerthale

In Spanien gibt es seit 2013 ein Lebensmittellieferket-
tengesetz (»Ley de la Cadena Alimentaria«). Es soll 
sowohl die Lieferkette wettbewerbsfähiger, trans-
parenter und effizienter machen als auch die Land-
wirtschaft stärken sowie der Gesellschaft und den 
Verbraucher:innen Vorteile bringen. Mit dem Real 

Decreto-ley 5/2020, das am 27. Februar 2020 in Kraft 
getreten ist, wurden wichtige Änderungen vorge-
nommen. Erstmalig müssen die Produktionskosten 
verpflichtend im Vertrag aufgeführt werden. Anders 
ausgedrückt, der vertraglich festgelegte Preis zwischen 
dem Erzeuger in der Land- Vieh-, Forst- und Fische-

Auszüge aus dem Ley de la Cadena Alimentaria 

§ 9 (c): »[…] In jedem Fall müssen die effektiven Produk-
tionskosten des Produkts, das Gegenstand des Vertrags 
ist, unter Berücksichtigung der tatsächlich angefallenen, 
angenommenen oder ähnlichen Produktionskosten des 
Betreibers berechnet werden. Bei landwirtschaftlichen 
Betrieben werden Faktoren wie Saatgut und Baumschul-
pflanzen, Düngemittel, Pestizide, Brennstoffe und Energie, 
Maschinen, Reparaturen, Bewässerungskosten, Futtermit-
tel für Tiere, Veterinärkosten, Auftragsarbeiten oder die 
Arbeit von Festangestellten. Unter objektiven Faktoren 
sind solche zu verstehen, die unparteiisch sind, unabhän-
gig von den Parteien festgelegt werden und denen öffent-
liche Konsultationsdaten als Referenz dienen [...].«27 

§ 9 (j): »ausdrückliche Angabe, dass der zwischen dem 
primären landwirtschaftlichen, tierischen, fischerei- oder 

forstwirtschaftlichen Erzeuger oder einer Gruppe von die-
sen und ihrem ersten Käufer vereinbarte Preis die effek-
tiven Produktionskosten abdeckt«.

Art. 12ter: »Um die Zerstörung des Wertes in der 
Lebensmittelkette zu vermeiden, muss jeder Betreiber28 
dem unmittelbar vorhergehenden Betreibers einen Preis 
zahlen, der gleich oder höher ist als die effektiven Produk-
tionskosten eines solchen Produkts, die diesem Betreiber 
tatsächlich entstanden sind oder die er übernommen 
hat […]. 

Der Betreiber, der den endgültigen Verkauf des Pro-
dukts an den Verbraucher vornimmt, darf in keinem Fall 
sein Geschäftsrisiko, das sich aus seiner Handelspolitik 
in Bezug auf die der Öffentlichkeit angebotenen Preise 
ergibt, an einen der vorherigen Betreiber weitergeben.«29 
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reiwirtschaft oder seiner Vereinigung und ihrem ers-
ten Käufer muss ausdrücklich die effektiven Produk-
tionskosten decken (Artikel 9 c und 9 j). Die Regelung 
gilt für alle Handelsgeschäfte mit einem wertemäßigen 
Umfang von mehr als 2.500 Euro.

Das Gesetz verpflichtet die Vertragsparteien nicht, 
die effektiven Produktionskosten des Produktes dar-
zulegen, wohl aber dazu, die Klausel § 9 (j) einzufügen, 
erklärt die Direktorin der spanischen Ombudsstelle 
AICA.30 Die Preise können als Fixpreise festgelegt 
werden oder es kann ein variabler Index als Referenz 
angewendet werden. Nach Angaben der AICA können 
auch Branchenorganisationen, autonome Gemeinden 
oder Universitäten Produktionskosten berechnen, 
die als Referenz herangezogen werden können. Diese 
sollten jedoch »in keinem Fall berücksichtigt werden«, 
da »jeder Landwirt seine eigenen Produktionskosten 
hat«. Mit der neuen Regelung können keine Min-
destpreise festgelegt werden.31 Das Ministerium wird 
Indizes veröffentlichen, die zur Ermittlung der Pro-
duktionskosten in Verträgen verwendet werden kön-
nen. Es verpflichtet sich, die Preisbeobachtungsstelle 
zu erneuern und die Berechnung von Margen bei den 
wichtigsten Produkten zu aktualisieren.

Das Lebensmittelliefergesetz wird aktuell in Spa-
nien überarbeitet, um den Anforderungen der EU-
Richtlinie zu unfairen Handelspraktiken nachzukom-
men. Bei der Überarbeitung wurde festgelegt, dass in 
Zukunft die Namen der sanktionierten Unternehmen, 
die schwere oder sehr schwere Verstöße begehen, ver-
öffentlicht werden. Wenn ein Produkt unterhalb der 
Produktionskosten verkauft wird, drohen Geldstrafen 
in Höhe von 3.000 bis 100.000 Euro. Bei wiederhol-
ten Verstößen erhöhen sich diese auf 100.000 bis eine 
Million Euro.

Bewertungen des neuen spanischen Gesetzes 

Die Bauernorganisation COAG vertritt kleine und 
mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Sie begrüßt das 
Gesetz, weil es einen Paradigmenwechsel einläute.32 
Der Wert eines Lebensmittels solle nun vom Anfang 
der Kette – also von der landwirtschaftlichen Produk-
tion – bis zu den Verbraucher:innen aufgebaut wer-
den und nicht umgekehrt. COAG geht detailliert auf 
die einzelnen Abschnitte ein: 

 ■ Ad § 9 (c): Die Referenzwerte müssten detailliert, 
korrekt aktualisiert und spezifisch für die Sektoren 
sein. Es liege im Ermessen der Parteien, die Indizes des 
Landwirtschaftsministeriums oder andere Referenz-
werte zu verwenden. Es werde also – wie bisher – die 
Partei mit der größeren Verhandlungsmacht sein, die 
festlege, welches die zu berücksichtigenden Kriterien 
seien und welcher Endpreis im Vertrag stehe. 

 ■ Ad § 9 (j): Die alleinige Aufnahme einer Klausel sei 
nicht ausreichend, es komme nicht zu einer Klärung, 
»ob das Verhältnis zwischen Preis und Kosten kor-
rekt« sei. AICA wäre nicht dafür zuständig zu prüfen, 
ob die Preise die Kosten decken. Die Landwirt:innen 
können auf Druck der Käufer:innen in die Situation 
geraten, einen Preis unterhalb der Produktionskos-
ten akzeptieren und legitimieren zu müssen. Zudem 
sei die Berechnung individueller Produktionskos-
ten sehr komplex und kompliziert, sowohl für die 
Landwirt:innen als auch für die Käufer:innen. 

 ■ Ad Art. 12ter: In Kombination mit § 9 (c) könnten 
die Produktionskosten der Landwirt:innen in der Le-
bensmittellieferkette stärker berücksichtigt werden 
und die Landwirt:innen ihre Preise eher als gerecht 
empfinden. Es könnte aber in der Praxis der Fall ein-
treten, dass die Industrie ihre Wertvernichtung ge-
genüber den Landwirt:innen geltend macht, wenn der 
Einzelhandel einen niedrigeren Preis zahlt, ohne dass 
die Landwirt:innen in der Lage wären, ihre eigenen 
Kosten genauso darzulegen und mit den Verkaufs-
preisen der Industrie vergleichen zu können. Da die 
Verbraucher:innen nicht von dieser Regelung erfasst 
seien, könnte der Einzelhandel Lebensmittel mit Ver-
lust verkaufen, solange er dafür selbst die Kosten trage 
und das Geschäftsrisiko nicht auf die übrigen Glieder 
der Kette abwälze. 

Die Bauernorganisation UPA vertritt kleine 
Landwirt:innen und Viehzüchter:innen. Sie bezeich-
net die neuen Regeln als »historischen Erfolg«, weil 
Landwirte zukünftig gerechte Preise für ihre Produkte 
erzielen könnten.33 Die Bildung des Preises von unten 
nach oben, wie jetzt vom Gesetz vorgesehen, sei der 
einzige logische und faire Weg. Das neue Gesetz schaf-
fe Rechtssicherheit, weil klar festgelegt sei, dass immer 
die Käufer:innen für die Zahlung eines gerechten Prei-
ses verantwortlich seien. Wichtig sei, das Gesetz jetzt 
buchstabengetreu umzusetzen. Mit der bisherigen Si-
tuation gewönnen nur einige wenige Akteure in der 
Kette, die sich ihren Anteil am Kuchen nähmen, dar-
unter auch Genossenschaften, und verlören die große 
Mehrheit der Landwirt:innen und Viehzüchter:innen. 

Die Genossenschaften verweisen auf ihre man-
gelnde Verhandlungsmacht gegenüber ihren Abneh-
mer:innen. Das Landwirtschaftsministerium müsse 
eindeutig festlegen, welche Elemente bei der Ermitt-
lung der effektiven Produktionskosten zu berücksich-
tigen seien. Ebenso brauche es Lösungen für Situatio-
nen, in denen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage oder eine sektorale Krise bestehe. Stra-
fen sollten ihrer Meinung nach nur zur Anwendung 
kommen, wenn der Verkauf unterhalb der Produk-
tionskosten das Ergebnis von Missbrauch ist. Gesetz-
lich solle ihnen als Genossenschaften erlaubt werden, 
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ihre durchschnittlichen Kosten basierend auf dem 
Durchschnittspreis ihrer Geschäftstätigkeit in  einem 
Wirtschaftsjahr selbst zu ermitteln. Ein Vergleich von 
Kosten und erzielten Preisen solle über  einen Zeit-
raum von mehreren Jahren oder einen Sektorenzyklus 
hinweg erfolgen.34 

Die Ernährungs- und Getränkeindustrie verweist 
einseitig auf die Schwierigkeiten, die auftreten kön-
nen, etwa bei der Berechnung der Kosten, plötzlichen 
Preisänderungen oder Veränderungen im Verhältnis 
von Angebot und Nachfrage.35 

Schlussfolgerungen für die Debatte 
in Deutschland 

Folgende Aspekte sollten bei einem Verbot des Ein-
kaufs unterhalb der Produktionskosten, auch basie-
rend auf den spanischen Erfahrungen, berücksichtigt 
werden. 

 ■ Preisbildung von unten nach oben: Sie ist eine 
 Voraussetzung dafür, dass Landwirt:innen gerech-
te Preise und Plantagenarbeiter:innen existenz-
sichernde Löhne erzielen können. 

 ■ Gerechte Verteilung der Wertschöpfung: Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist eine Erhebung von Margen in-
nerhalb der Lebensmittellieferkette notwendig. Sie 
werden in Frankreich bereits von der Preisbeobach-
tungsstelle erhoben und sind in Spanien geplant. 

 ■ Definition der »Produktionskosten«: Die neue, 
unabhängige Preisbeobachtungsstelle sollte auf der 
Basis der Produktionskosten der landwirtschaft-
lichen Betriebstypen inklusive des ökologischen 
Anbaus das Spektrum von Referenzerzeuger-
preisen ermitteln. 

 ■ Soziale und ökologische Kosten: Die Preisbeobach-
tungsstelle sollte für wichtige Produkte die Preise 
ermitteln, welche die externalisierten sozialen und 
ökologischen Kosten in der Lebensmittellieferkette 
berücksichtigen. 

 ■ Festlegung von Ausnahmefällen: Es kann Situatio-
nen geben, in denen es zeitlich begrenzt sinnvoll 
sein kann, Lebensmittel zu Preisen zu verkaufen, 
die nicht die Produktionskosten decken. Diese 
Ausnahmesituationen sollten ausgeführt werden. 

 ■ Marktungleichgewicht: Es müssen Lösungen für 
Märkte identifiziert werden, in denen strukturelle 
Überschüsse bestehen. 

 ■ Einkaufsallianzen: Mit einer Untersuchung könnte 
ihre Rolle bei der Preisbildung und bei unfairen 
Handelspraktiken im Inland und auf europäischer 
Ebene geklärt werden.

Das gemeinsame Ziel sollte sein, dass Erzeuger:innen 
in der Lebensmittellieferkette faire Preise und Arbei-

ter:innen – hierzulande und in den Produktionslän-
dern – existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Wer 
als Politiker:in faire Preise will, kann den gesetz lichen 
Rahmen dafür schaffen. Wer als Unternehmer:in  faire 
Preise zahlen will, kann sein/ihr Geschäftsmodell da-
ran ausrichten. Faire Preise gibt es nicht ohne faire 
Marktbedingungen und faire Lieferbeziehungen. 
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